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Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
VwVG. Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine Vorinstanz
des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im Sinne von
Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die
Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls
endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates, vor welchem die
beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des
Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Eine solche Ausnahme im
Sinne von Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG liegt nicht vor, weshalb das
Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Der Beschwerdeführer hat am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt.

E. 2
Der Beschwerdeführer wurde mit Verfügung des BFM vom 6. März 2013 in der Schweiz
vorläufig aufgenommen (vgl. Dispositivziffern 4-7). In der vorliegend zu behandelnden
Beschwerde wurde unter anderem die Aufhebung der Dispositivziffern 1-3 begehrt,
verbunden mit der Anordnung der vorläufigen Aufnahme wegen Unzulässigkeit und nicht
nur wegen Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs. Wie mit Zwischenverfügung vom
17. April 2013 bereits festgestellt wurde, sind die Wegweisungshindernisse gemäss Art. 44
Abs. 2 AsylG und Art. 83 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die
Ausländerinnen und Ausländer (AuG, SR 142.20) alternativer Natur. Gegen eine allfällige
Aufhebung der vorläufigen Aufnahme der (ab- und weggewiesenen) asylsuchenden Person
steht wiederum die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht offen (vgl. Art. 105
AsylG i.V.m. Art. 44 Abs. 2 AsylG), wobei in jenen Verfahren sämtliche
Vollzugshindernisse von Amtes wegen und nach Massgabe der dannzumal herrschenden



Verhältnisse von Neuem zu prüfen sind (vgl. BVGE 2009/51 E. 5.4 m.H.a. Entscheidungen
und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2006 Nr. 6 E. 4.2
S. 54 f., EMARK 1997 Nr. 27 S. 205 ff.). Das Rechtsschutzinteresse des
Beschwerdebegehrens hinsichtlich der Prüfung individueller Vollzugshindernisse ist
folglich im vorliegenden Fall als dahingefallen zu betrachten. Die Verfügung des BFM vom
6. März 2013 ist, soweit sie sich auf den Wegweisungsvollzugspunkt bezieht, in Rechtskraft
erwachsen. Auf entsprechende Ausführungen zur Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs
in der Beschwerdeschrift wird deshalb nicht eingegangen. Hinsichtlich des Asyl- und
Wegweisungspunkts besitzt der Beschwerdeführer ein schutzwürdiges Interesse an der
Aufhebung beziehungsweise Änderung der angefochtenen Verfügung. Er ist daher zur
Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art. 105 und Art. 108 Abs. 1 AsylG, Art. 48 Abs.
1 sowie Art. 52 VwVG). Auf die Beschwerde ist in diesen Punkten einzutreten.

E. 3
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden
(Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 4.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt
wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der
Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den
frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 AsylG).

E. 4.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere
Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich
sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte
Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).

E. 5.1
Nach Prüfung der Akten durch das Bundesverwaltungsgericht ist - in Übereinstimmung mit
der Vorinstanz - festzustellen, dass der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht
erfüllt und er im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat nicht befürchten muss, dort
ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu erleiden. Er erfüllt auch die Flücht-
lingseigenschaft im Sinne von Art. 54 AsylG wegen subjektiver Nachfluchtgründe nicht.
Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die zutreffenden vorinstanzlichen
Erwägungen verwiesen (vgl. Erwägung C. vorstehend). Wie bereits mit Zwischenverfügung
vom 17. April 2013 festgehalten wurde, sind der Rechtsmitteleingabe keine stichhaltigen
Entgegnungen zu entnehmen, zumal der Beschwerdeführer im Wesentlichen seine
bisherigen Vorbringen wiederholt, an deren Glaubhaftigkeit und Asylrelevanz festhält, und
insbesondere bestreitet, sich widersprochen zu haben. In diesem Zusammenhang gilt es
jedoch zu beachten, dass sich der Beschwerdeführer bezüglich des Verfassers des



angeblichen Berichts an die Behörden widersprochen hat und sich seine Vorwürfe gegen
den bei der Anhörung anwesenden Dolmetscher als haltlos erwiesen haben (vgl. die
ausführlichen Erwägungen in der Zwischenverfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom
17. April 2013). Im Übrigen hat der Beschwerdeführer darauf verzichtet, zu den
Erwägungen des BFM in der angefochtenen Verfügung im Zusammenhang mit seinem
geltend gemachten exilpolitischen Engagement Stellung zu nehmen.

E. 5.2
Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist,
nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, dass er in seiner Heimat ernsthafte
Nachteile gemäss Art. 3 AsylG erlitten hat oder solche bei seiner Rückkehr nach Syrien
befürchten muss. Die Beschwerdevorbringen und die eingereichten Beweismittel vermögen
zu keiner anderen Betrachtungsweise zu führen, weshalb es sich erübrigt, weiter darauf
einzugehen. Der Beschwerdeführer erfüllt somit die Voraussetzungen zur Anerkennung der
Flüchtlingseigenschaft nicht, weshalb die Vorinstanz das Asylbegehren zur Recht und mit
zutreffender Begründung abgelehnt hat.

E. 6.1
Lehnt das Bundesamt das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der
Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei
den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 Abs. 1 AsylG).

E. 6.2
Der Beschwerdeführer verfügt weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung
noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach zu
Recht angeordnet (vgl. BVGE 2009/50 E. 9 S. 733 m.H.a. EMARK 2001 Nr. 21).

E. 7
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt und
angemessen ist (Art. 106 AsylG). Die Beschwerde ist nach dem Gesagten abzuweisen.

E. 8
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 VwVG), auf insgesamt Fr. 600.- festzusetzen (Art. 1 - 3 des Reglements
vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]), und mit dem am 23. April 2013
geleisteten Kostenvorschuss in derselben Höhe zu verrechnen. (Dispositiv nächste Seite)
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